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RS OGH 1972/1/19 1Ob3/72,
8Ob508/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1972

Norm

ABGB §19

ABGB §1295 Ia4

StGB §3 B10

Rechtssatz

Selbsthilfe ( Notwehr ) kann uU, wenn sie die Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustandes zum Ziele hat und

behördliche Hilfe zu spät käme, auch angri:sweise ausgeübt werden. Notwehr ist auch gegen einen selbst

provozierten Angriff nicht ausgeschlossen ( so schon 5 Ob 416/59 SZ 32/111 ).
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